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Bitte speichern Sie den Fragebogen als Erstes auf Ihren Rechner. 
Nach Beantwortung der Fragen speichern Sie bitte erneut und senden dann den Bogen als 
Dateianhang an folgende Mail-Adresse: 
e-fortbildung@kzv-sachsen.de 
 
Bitte denken Sie daran, Ihren Namen und Ihre Abrechnungsnummer am Ende dieser Seite 
anzugeben. 
 
 
März 2024 
 

1.  
Stellt eine extra für die Prüfung erzeugte Zusammenfassung eine 
anerkannte Dokumentation für die Beurteilung der Stichproben dar? 
 

 
 Ja   Nein 

 

2.  
Gibt es festgelegte Vorgaben, die bei der Beurteilung von den 
Mitgliedern des Prüfgremiums beachtet werden müssen?  
 

 
 Ja   Nein 

3.  
Sind die Qualitätskriterien erfüllt, wenn auf Grund von 
Kontraindikationen, die bereits zur Leistungserbringung der 
Indikatorleistung erkennbar sind, (z. B. deutliche apikale 
Veränderungen) eine Leistung nach Cp oder P erbracht wurde?  
 

 
 Ja   Nein  

4.  
Kann die Pseudonymisierung der personenidentifizierbaren Daten auch 
in der KZV Sachsen durchgeführt werden? 
 

 
 Ja   Nein 

5.  
Geht es bei der Qualitätsbeurteilung ausschließlich um die 
indikationsgerechte Erbringung von Überkappungsmaßnahmen zur 
Vitalerhaltung der Pulpa? 
 

 
 Ja   Nein 

6.  
Kommt eine Praxis auch dann in die Stichprobe, wenn die 
Indikatorleistung im Dezember 2023 und die Folgeleistung im Februar 
2024 erbracht wurde?  
 

 
 Ja   Nein  

5 – 6 richtige Antworten = 2 Fortbildungspunkte 
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